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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ARX Robotics GmbH, Oberding

Eingeschränktes Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der ARX Robotics GmbH, Oberding, – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2024, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
beigefügte Jahresabschluss mit Ausnahme der möglichen Auswirkungen des im Abschnitt
"Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil" beschriebenen Sachverhalts in allen wesentli-
chen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt mit Ausnahme dieser möglichen Auswirkungen unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 (3) S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung mit Ausnahme der genannten Ein-
schränkungen zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses
geführt hat.

Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil

Das Vorhandensein der Vorräte in Höhe von T€ 2.832 ist nicht hinreichend nachgewiesen, weil wir
die Inventur nicht beobachten und durch alternative Prüfungshandlungen keine hinreichende Si-
cherheit über deren Bestand gewinnen konnten. Wir können daher nicht ausschließen, dass Än-
derungen insbesondere am Ausweis der Vorräte, des Jahresergebnisses sowie des Eigenkapitals
hätten vorgenommen werden müssen.
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Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum
Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-
mögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben die gesetzlichen Vertreter die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tümern ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum
Jahresabschluss beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünfti-
gerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultie-
rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführen-
de Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-
deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu füh-
ren, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 28. November 2025

BÖHRET SEHMSDORF GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Karsten Müller Michael Böhret
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

31. Dezember 2024 31. Dezember 2023

€ €
A. Anlagevermögen

Sachanlagen 145.004,00 24.742,00

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 3.049.786,37 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.900.255,53 49.974,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und

Schecks 12.602.693,94 578.131,39
18.552.735,84 628.106,11

C. Rechnungsabgrenzungsposten 157.529,54 21.421,02

18.855.269,38 674.269,13

P A S S I V A

31. Dezember 2024 31. Dezember 2023

€ €
A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 44.601,00 32.723,00
II. Kapitalrücklage 10.487.754,68 1.105.703,92
III. Verlustvortrag -648.242,38 -7.786,31
IV. Jahresfehlbetrag -844.209,16 -640.456,07

9.039.904,14 490.184,54
B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 94.469,00 8.000,00

C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 6.644.877,94 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.653.019,88 151.600,15
3. Sonstige Verbindlichkeiten 419.624,42 24.484,44

9.717.522,24 176.084,59

D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.374,00 0,00

18.855.269,38 674.269,13
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Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

2024 2023

€ €

1. Umsatzerlöse 3.167.375,31 273.691,28
2. Sonstige betriebliche Erträge 7.753,01 532,68
3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -730.669,73 -231.861,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -48.324,60 -35.367,80

-778.994,33 -267.228,92
2.396.133,99 6.995,04

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -888.867,47 -107.809,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für

Unterstützung -155.474,33 -19.971,24
-1.044.341,80 -127.780,27

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -47.362,10 -2.607,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.268.988,75 -515.696,93

-964.558,66 -639.089,67

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 121.498,55 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -151,85 -1.278,90
9. Finanzergebnis 121.346,70 -1.278,90
10. Ergebnis nach Steuern -843.211,96 -640.368,57
11. Sonstige Steuern -997,20 -87,50

12. Jahresfehlbetrag -844.209,16 -640.456,07
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Anhang für das Geschäftsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die ARX Robotics GmbH, Oberding (Amtsgericht München, HRB 282951), hat als Kleinst-
kapitalgesellschaft im Sinne des § 267a (1) HGB ihren Jahresabschluss unter Beachtung der
§§ 242 ff. HGB und der sie ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß
§§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes aufzustellen und gemäß der §§ 325 ff. HGB
offenzulegen.

Sie wendet jedoch freiwillig die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß
§ 267 (1) HGB an.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu
anderen Posten und "Davon-Vermerke" in diesem Anhang gemacht.

Im Vorjahr wurde der übersteigende Betrag aus dem Erwerb eigener Anteile unter den Ge-
winnrücklagen ausgewiesen. Der Sachverhalt wurde nun in der Kapitalrücklage ausgewie-
sen. Weiterhin werden alle Umsatzsteuerverbindlichkeiten unter dem Posten Sonstige Ver-
bindlichkeiten ausgewiesen, anstatt anteilig unter Steuerrückstellungen.

In beiden Fällen wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr grundsätz-
lich unverändert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschrei-
bungen bewertet. 

Die Anschaffungskosten enthalten anteilige Anschaffungsnebenkosten und sind um An-
schaffungskostenminderungen gekürzt.

Die Abschreibungen werden grundsätzlich nach der linearen Methode gerechnet. 
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Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu
Anschaffungskosten angesetzt. Die Anschaffungskosten enthalten anteilige Anschaffungs-
nebenkosten und sind um Anschaffungskostenminderungen gekürzt.

Die Anschaffungskosten werden nach der Durchschnittswertmethode ermittelt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten
angesetzt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag,
die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Pos-
tens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbind-
lichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist. 

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstich-
tag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Pos-
tens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Vermögensgegenstände und Schulden in fremder Währung werden zum Zeitpunkt der Zu-
gangsbewertung mit dem jeweiligen Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Die Folgebe-
wertung der Vermögensgegenstände und Schulden mit einer Restlaufzeit kleiner als ein
Jahr erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag. Bei einer Restlaufzeit grö-
ßer als ein Jahr erfolgt die Bewertung zum Abschlussstichtag unter Beachtung des Impari-
tätsprinzips, wonach Kursverluste aufwandswirksam und Kursgewinne nicht berücksichtigt
werden.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
fur

Wirtschaftspriiferinnen, WirtschaftsprOfer und
Wirtschaftsprilfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fur Vertrage zwischen Wirtschafts-
pafferinnen, Wirtschaftspaffern oder WirtschaftsprOfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftspriffer" genannt) und
ihren Auftraggebern Ober Paifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrage, soweit nicht etwas
anderes ausdaicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kOnnen nur dann Anspaiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriffer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprtiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegentiber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspaifer auch gegenuber Dritten
ZU

2. Umfang und Ausfuhrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht emn
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmalliger Berufsausubung ausgefOhrt. Der Wirtschaftspaffer
Obernimmt im Zusammenhang mit semen Leistungen keine Aufgaben
der Geschaftsfiihrung. Der Wirtschaftspaifer ist fur die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspaffer ist berechtigt, sich zur Durchfuhrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berticksichtigung auslandischen Rechts bedarf — airier bei
betriebswirtschaftlichen Paifungen — der ausdrOcklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
fienden beruflichen Aullerung, so ist der Wirtschaftspriffer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat clafOr zu sorgen, dass dem Wirtschaftspaifer
alle fur die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig ilbermittelt werden und ihm von alien Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fill. die Ausftihrung
des Auftrags von Bedeutung sein konnen. Dies gilt auch kir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des WirtschaftsprOfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspaifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriffers hat der Auftraggeber die Volk
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskunfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftspalfer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprilfer bestimmten Form zu bestatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriffers gefahrdet. Dies gilt ftir die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fur Angebote auf Anstellung oder
Obernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu Obernehmen.

(2) Solite die DurchfOhrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftspriffers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprilfer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftsprafer zur auflerordentlichen Kundigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte
Soweit der Wirtschaftspalfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung mallgebend. Entwurfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mOndliche Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
pagers nun dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Er-
klarungen und AuskOnfte des WirtschaftsprOfers aullerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuSerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher Auflerungen des Wirtschaftsprufers
(Arbeitsergebnisse oder AuszUge von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information Ober das Tatigwerden
des Wirtschaftspriffers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des WirtschaftsprOfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behOrdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Aullerungen des Wirtschaftspriffers und
die Information Ober das Tatigwerden des Wirtschaftspriffers fOr den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacher101-
lung durch den Wirtschaftspaffer. Nun bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder UnmOglichkeit der
Nacherftillung kann en die Vergatung mindern oder vom Vertrag zurtick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nun dann vom Vertrag zurOcktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder UnmOglichkeit der Nacherftillung für ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dariber hinaus Schadensersatzanspaiche bestehen, gilt
Nn. 9.

(2) Ein Nacherf011ungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verztiglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherffillungsansprii-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, yen-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mange', die in einer beruflichen Auflerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftspriffers enthalten sind, konnen jederzeit vom
Wirtschaftspaifer auch Dritten gegentiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Aullerung des Wirtschaftspriffers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Aulle-
rung auch Dritten gegentiber zuruckzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriffer tunlichst vorher zu horen.

8. Schweigepflicht gegentrber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriffer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Ober Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprufer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des WirtschaftsprOfers,
insbesondere Priffungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
pager bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Korper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begainden, gemail § 54a Abs. 1
Nn. 2 WPO auf 4 Mb. € beschrankt. Gleiches gilt fur AnsprOche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegenuber dem
Wirtschaftspriffer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprufer be-
stehenden Vertragsverhaltnis AnsprOche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprufers her, gilt der in Abs. 2 genannte H6chstbetrag
fur die betreffenden Ansprilche eller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der HOchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezugrich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der WirtschaftsprOfer nur bis zur HOhe von 5 Mb. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fur SchadensersatzansprOche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
rOckzuffihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, KOr-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begrunden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unbertihrt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberuhrt.

10. Erganzende Bestimmungen für PrOfungsauftrage
(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriffer
geprtiften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, dart er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftspriffer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
em n Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprtifer durchgefiffirte PrOfung im
Lagebericht oder an anderer fur die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftspriffers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprtffer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriffers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fijnf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Erganzende Bestimmungen fijr Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprtffer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstandig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchfuhrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprtifer hierzu
ausdrucklich den Auftrag Obernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprtifer alle fur die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprijfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfugung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische thermittlung der Jahressteuererklarun-

gen, einschliefIlich E-Bilanzen, ftir die Einkommensteuer, Korperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlusse und sonstiger kir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprtifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehorden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung be BetriebsprOfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebspriffungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprtifer berticksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verOffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der WirtschaftsprOfer fur die laufende Steuerberatung emn
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der WirtschaftsprOfer auch Steuerberater ist und die Steuer-
beratervergUtungsverordnung fur die Bemessung der VergUtung anzuwen-
den ist, kann eine hOhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergutung in
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, KOr-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie eller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fur
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, KapitalerhOhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverauflerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstutzung bei der Erf011ung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als
zusatzliche Tatigkeit Obernommen wird, gehort dazu nicht die Oberprtifung
etwaiger besonderer buchmafliger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergunstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr Mr die vollstandige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht Ober-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprtifer und dem Auftraggeber
kann auch per E -Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E -Mail nicht wunscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die VerschlUsselung von E -Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftspriffer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung
(1) Der Wirtschaftspriffer hat neben seiner Gebtihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschusse auf Vergiitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner AnsprOche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.
(2) 1st der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des WirtschaftsprOfers auf Vergtitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftspriffer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Fur den Auftrag, seine Durchfuhrung und die sich hieraus ergebenden
AnsprUche gilt nur deutsches Recht.
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